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An die

Bezieher

des Rundbriefs

zur Abschiebungshaft

Rundbrief 01/2006

I.     

Freiheitsentziehung durch erzwungenen Aufenthalt im Transitbereich eines Flughafens

Mit Rundbrief 20/2005 war die Entscheidung des Oberlandesgerichts München vom 12. 12.2005 – 34 Wx 157/05 – zu dieser Thematik veröffentlicht worden.

Der Gesetzgeber versucht auf die Problematik mit nach diesseitigem Verständnis allerdings untauglichen Mitteln zu reagieren. 

In dem Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union vom 03. Januar 2006, der von der Bundesregierung noch nicht beschlossen worden ist und in welchem außer der Richtlinienumsetzung eine ganze Reihe anderer Dinge angesprochen werden (der Entwurf umfasst 260 Seiten), ist u.a. vorgesehen, dass § 15 des AufenthG wie folgt geändert wird:

a) Im Absatz 4 werden die Angabe „sowie § 62“ gestrichen und das Wort „finden“

durch das Wort „findet“ ersetzt.

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

"(5) Ein Ausländer soll zur Sicherung der Zurückweisung auf richterliche Anordnung in Haft (Sicherungshaft) genommen werden, wenn eine Zurückweisungsentscheidung ergangen ist und diese nicht unmittelbar vollzogen werden kann. Ist der Ausländer auf dem Luftweg in das Bundesgebiet

gelangt und nicht nach § 13 Abs. 2 eingereist, ist der Ausländer in den Transitbereich eines Flughafens oder in eine Unterkunft zu verbringen, von wo aus ihm die Abreise aus dem Bundesgebiet möglich ist, sofern Sicherungshaft nicht beantragt oder angeordnet wird oder wenn der Ausländer aus der Haft entlassen wird. Im Übrigen findet § 62 Anwendung.“

Als Begründung für diese Änderung wird ausgeführt:
" Die Neuregelung dient dazu, Sicherungshaft dann anzuordnen, wenn ein Ausländer nach seiner Zurückweisung an der Grenze, etwa auf Grund fehlender Heimreisepapiere, nicht zurückgeschoben werden kann. Diese Fälle treten insbesondere nach Durchführung eines Asylverfahrens am Flughafen auf, bei denen der Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde. Dem Ausländer ist daraufhin nach § 18a Abs. 3 des Asylverfahrensgesetzes die Einreise zu verweigern. Ein Belassen der Betroffenen im Transitbereich des Flughafens wird von den Gerichten unterschiedlich bewertet. Die Oberlandesgerichte München und Frankfurt am Main sehen darin eine rechtswidrige Freiheitsentziehung. Hingegen hat das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung vom 14. Mai 1996 (BVerfGE 94, 166) festgestellt, dass der Aufenthalt eines Ausländers im Transitbereich eines Flughafens oder in einer Flughafenasylunterkunft – auch gegen seinen Willen – keine Freiheitsentziehung oder Freiheitsbeschränkung im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 oder Artikel 104 Abs. 1 und 2 des Grundgesetzes darstellt, wenn ihm das luftseitige Verlassen des Bereichs offen steht. Zur Behebung der Unklarheit wird nunmehr gesetzlich klargestellt, dass die betreffenden Ausländer, sofern keine Haft angeordnet wird, in den Transitbereich oder in eine Flughafenasylunterkunft gebracht werden können."

Die in dem Gesetzentwurf gegebene Begründung ist anzuzweifeln: 

Ein Diskrepanz zwischen der Rechtsprechung des OLG Frankfurt/M und des OLG München einerseits und der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 14.05.1996 – 2 BvR 1516/93 – (BVerfGE 94, 166) anderseits gibt es nicht. Wie sollte das auch sein? Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts betrifft nicht die Zeit nach Abschluss des Flughafenverfahrens, um die es in der Rechtsprechung der OLGs Frankfurt/M und München geht.

Nach dem Gesetz-Entwurf soll offenbar die Möglichkeit geschaffen werden, anstelle einer Zurückweisungshaft  die Betroffenen richterfrei im Transit unterzubringen, allerdings mit der – wenn ich das richtig verstehe - maßgeblichen Einschränkung, dass von dieser Möglichkeit nur Gebrauch gemacht werden darf, wenn den Betroffenen von dort aus die Abreise aus dem Bundesgebiet möglich ist (nach der Begründung: das luftseitige Verlassen des Bereichs offen steht). Das sind nach diesseitigem Verständnis jedoch nicht die in der Praxis relevanten Fälle. In der Regel kann die Zurückweisung deshalb nicht sofort vollzogen werden, weil die Reisepapiere fehlen. Den Betroffenen ist dann auch eine Abreise (luftseitiges Verlassen) aus dem Bundesgebiet nicht möglich. Aber selbst dann,  wenn man sie ohne Papiere ein Flugzeug besteigen ließe, würden die Betroffenen sich lediglich im Transitbereich eines anderen Flughafens wiederfinden und zurückgebracht werden.  

Eine vorübergehende Unterbringung im Transitbereich bis zur möglichen Ausreise ist nur dann denkbar, wenn drei (verfassungsrechtlich gebotene) Voraussetzungen erfüllt sind:

· Der Aufenthalt steht unter richterlicher Kontrolle.

· Die Kriterien für die richterliche Beurteilung sind gesetzlich festgelegt, was die Voraussetzungen und insbesondere auch die Dauer einer zulässigen Unterbringung angeht.

· Die Modalitäten des Vollzugs der Unterbringung im Transit sind gesetzlich geregelt.

Nur so wird verhindert, dass ein unkontrollierter und rechtsfreier Raum entsteht, wie dies die Entscheidung des OLG München vom 12.12.2005 mehr als nachdrücklich vor Augen geführt hat. 

Hinzuweisen wäre noch darauf, dass die in der Gesetzesbegründung angesprochene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 14.05.1996 – 2 BvR 1516/93 – 

( BVerfGE 94, 166 ) im Internet aufrufbar ist unter:

http://www.oefre.unibe.ch/law/dfr/bv094166.html
und auch in der Internet-Version des Kommentars (Übersicht) verlinkt wird.

II. 

Richtervorbehalt bei polizeilichen Gewahrsamnahmen

Im Anschluss an die Darlegungen zu vorstehend I. wäre darauf hinzuweisen, dass der Richtervorbehalt nach Art. 104 Abs. 2 GG nicht zur Disposition des Gesetzgebers steht.

Eingehend mit dem gesamten Themenkreis des Richtervorbehalts befasst sich eine neuere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 13.12.2005 – 2 BvR 447/05 – ,die im Internet unter:

http://www.bverfg.de/entscheidungen/frames/rk20051213_2bvr044705
aufgerufen werden kann und auch in der Internet-Version des Kommentars (Übersicht) verlinkt wird.

In der Entscheidung, in der es um polizeiliche Festnahmen anläßlich des Castor-Transports vom 13.11.2001 geht, werden u.a. auch Fragen der Unverzüglichkeit im Sinne des Art. 104 Abs. 2 Satz 2 GG behandelt. Wichtig erscheinen mir die Hinweise, dass auch die Sachbehandlung durch den Richter dem Gebot der Unverzüglichkeit entsprechen muß und dass im konkreten Fall (wegen vorab erkennbaren Bedarfs) ein richterlicher Bereitschaftsdienst für die Nachtzeit erforderlich gewesen wäre. Die Entscheidung behandelt auch die Frage, ob der Haftrichter nicht kraft Sachzusammenhangs auch für die Überprüfung des Vollzugs eines Gewahrsams zuständig ist.    

III. 

Vorbereitungshaft

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts München vom 16. November 2005 – 34 Wx 147/05 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand der Loseblatt-Version hinzuzufügen. Die Entscheidung ist  außerdem im Internet aufrufbar. 

Die Entscheidung befasst sich mit der Vorbereitungshaft nach § 62 Abs. 1 AufenthG. Die Voraussetzungen für die Anordnung einer  Vorbereitungshaft sind im Leitsatz und im Rahmen der Entscheidung aufgelistet. 

Besonders hinzuweisen ist darauf, dass bei der Vorbereitungshaft stets zu prüfen ist, ob die von der Ausländerbehörde beabsichtigte Ausweisung hinreichend sicher ist (ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal), und dass dies von dem Haftrichter selbst (ohne Bindung an Vorstellungen der Ausländerbehörde) eigenständig anhand des bereits vorliegenden und verfügbaren Tatsachenmaterials zu beantworten ist.

Der zuletzt genannte Punkt (eigenständige Prüfung des Haftrichters) ist allerdings wohl nicht  ganz unstreitig. Es ist insoweit auf OLG Zweibrücken vom 09.12.2003 – 3 W 247/03 – (im Anhang zum Kommentar) zu verweisen. Auch wird weiterhin in der Kommentierung von Renner (8.Aufl.) die Auffassung vertreten, dass der Haftrichter insoweit nichts prüfen dürfe (§ 62 Rdn. 6 AufenthG), ohne allerdings die Rechtsprechung zu dieser Frage zu berücksichtigen. Ich verweise insoweit auf die diesseitige Rechtsprechungsübersicht zu den Haftgründen. 

Außerdem muss – was nicht in Streit ist -  bei der Vorbereitungshaft mit einem höheren Grad von Wahrscheinlichkeit, als er bei der Sicherungshaft nach § 62 Abs. 2 Satz 1 AufenthG erforderlich ist, zu erwarten sein, dass ohne Inhaftnahme des Betroffenen das Gelingen der späteren Abschiebung gefährdet ist. 

Ungeklärt scheint mir weiterhin die Frage, ob es zu den Voraussetzungen für eine Anordnung der Vorbereitungshaft auch gehört, dass die Abschiebung innerhalb der 6-Wochen-Frist durchgeführt werden kann. 

Unzulässig ist es nach diesseitigem Verständnis – auch wenn dies zumindest von einem Teil der Gerichte anders gehandhabt wird -, die Vorbereitungshaft als Überhaft anzuordnen, weil dann die 6-Wochen-Frist außer Kontrolle gerät.   
IV.

Inhaltsverzeichnis

Diesem Rundbrief ist als Anlage ein neues Gesamt-Inhaltsverzeichnis zum Ausdruck für die Loseblatt-Version beigefügt. Das Verzeichnis entspricht dem Stand 31.12.2005. Nur im Internet verfügbare Teile sind kursiv gedruckt.  Es wird gebeten, die beigefügten Seiten V bis XXII (Ausdruck Januar 2006) gegen die bisherigen Seiten X bis XXIII (Ausdruck Dezember 2004) auszutauschen.

Für neu Hinzugekommene:

Wer nicht nur das Internet  (www.abschiebungshaft.de) nutzen will, sondern sich auch eine Loseblatt-Version aufbauen will, den bitte ich höflichst, die mit den Rundbriefen zugeleiteten Unterlagen (einschliesslich der beigefügten Übersicht) jeweils zu sammeln. Sie erhalten dann nach und nach den Loseblatt-Bestand. Auch Updates werden mit den Rundbriefen versandt. 

V.

Art. 5 Abs. 5 EMRK – Österreich

Mit der Frage der Durchsetzung von Entschädigungsansprüchen nach Art. 5 Abs. 5 EMRK wegen rechtswidriger Schubhaft (Abschiebungshaft) in Österreich befasst sich eine detaillierte Abhandlung von Wolfgang Rainer/Roland Hermann (Anwaltskanzlei in 

Wien). Das Dossier unter dem Titel 

Entschädigung für rechtswidrig erlittene Verwaltungshaft in Österreich

(Zur Umsetzung des Artikels 5 Abs.5 EMRK in Österreich)

ist auf der Homepage der Anwaltskanzlei unter 
http://www.deranwalt.at/show.asp?id=593&kapitel=Wissenswertes
aufrufbar und auch in der Übersicht des Kommentars verlinkt.  

Düsseldorf, den 08.Januar 2006

Mit freundlichen Grüssen

Klaus Melchior

Golzheimer Platz 9

40474 Düsseldorf

fon + fax: 0211-4541192

mkmelchior@t-online.de
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